
Rechtsverordnung Denkmalzone 
"Jaaerstraße" 

Rechtsverordnunq zur Unterschutzstelluna der Denk 
malzone "Jaqerstraße"qemaß 6 8 in Verbinduna mit 8 4 
und 8 5 Denkmalschutz- und -pfleae- uesetz 

41 - 1 0 6  

Aufgrund von 5 8 Abs. 1 Halbsatz 2 in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 4 sowie § 24 Abs. 3 in Verbindung mit § 24 
Abs. 2 Nr. 3 des Landesgesetzes zum Schutz und zur 
Pflege der Kulturdenkmäler (Denkmalschutz- und 
-pflege- gesetz - DSchPflG) vom 23.03.1978 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt - GVBl. - 1978, S 159 ff.) 
geändert durch Art. 7 des Rechtsvereinfachungs- 
gesetzes vom 07.02.1983 (GVB1. 1983, S. 1 7 ) ,  zuletzt 
geändert durch das 1.  Landesgesetz zur Änderung des 
DSchPflG vom 27.10.1986 (GVB1. 1986, S .  291)  ver- 
ordnet die Stadtverwaltung Mainz als untere Denk- 
malschutzbehörde im Einvernehmen mit dem Landesamt 
für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz: 

Unterschutzstellung 

Das in 5 2 naher bezeichnete und in der beigefügten 
Karte durch Umrandung gekennzeichnete Gebiet wird 
als Denkmalzone im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 2 in 
Verbindung mit (5 5 Abs. 1 Nr. 1 DSchPflG (bauliche 
Gesamtanlage) gemäß 5 8 DSchPflG unter Schutz 
gestellt. Die Denkmalzonetragt die Bezeichnung 
"Jagerstraße" . 

Geltungsbereich 

Die Denkmalzone umfaßt die Anwesen Jagerstraße 24 
und 26 sowie Neumannstraße 19, 21, 23 auf den Flur- 
stücken 19,21,22,23,24 in Flur 21 der Gemarkung 
Mainz. 

Die beigefügte, den Geltungsbereich der Denkmalzone 
kennzeichnende Karte ist Bestandteil dieser Rechts- 
Verordnung. 

- 1 -  1 Erg. 4 
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§ 3  

Zweck und Begründung der Unterschutzstellung 

( 1 )  Die Unterschutzstellung der Denkmalzone 
erfolgt zum Zwecke der 

- Erhaltung der 1923 - 25 im Auftrag des 
Reichsvermögensamtes errichteten Wohn- 
haussiedlung, deren zweigeschossigen 
Gebäude sich durch plastische Fassaden 
gliederungselemente (Risalite, Dreieck- 
oder Segmentgiebel) sowie durch Mansard- 
dächer mit Schleppgauben auszeichnen. 

- Erhaltung der Vorgarten mit ihren 
Beton-Einfriedungen, die den Eingangs- 
bereich jeweils durch segmentförmige 

j Mauerverschwenkungen betonen. 

Die Bedeutung der baulichen Gesamtanlage 
beruht auf der Modifikation der für die 
französische Besatzungszeit charakteristischen 
Wohnhausbauten und auf der kennzeichnenden 
Anordnung dieser Gebäude. 

( 2 )  Die Denkmalzone ist in ihrer charakte- 
ristischen Bauweise ein kennzeichnendes 
Merkmal der in der 1 .  Hälfte des 20. Jahr- 
hunderts Über einem Teil der ehemaligen 
Fortifikationsanlagen erbauten Wohnsiedlungen 
und im Sinne des 5 3 Nr. 1 c DSchPflG damit 
Zeugnis der Stadt- und Siedlungsbaukunst sowie 
wegen der hohen gestalterischen Qualität und 
der sorgfältigen Bearbeitung der Bau- 
materialien auch ein Zeugnis des künst- 
lerischen Wirkens sowie des geistigen und 

1 a DSchPflG. 
)handwerklichen Schaffens im Sinne des § 3 Nr. 

An der Erhaltung und Pflege der Denkmalzone 
besteht Überwiegend aus wissenschaftlichen und 
städtebaulichen Gründen sowie zur Belebung und 
Werterhöhung der Umwelt ein Öffentliches 
Interesse, und zwar 

- aus wissenschaftlichen Gründen, weil die 
Denkmalzone bedeutsame Hinweise liefert f ü r  
die geografische und architekturgeschicht- 
liche Forschung unter besonderer Berück- 
sichtigung des Wohnungsbaus von 1923 bis 
1925, 
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- aus städtebaulichen Gründen, weil die Siedlung mit 
ihren Freiflächen als bauliche Gesamtanlage ein 
bemerkenswertes Beispiel des Siedlungsbaues 
darstellt, das auch heute noch ein charakte- 
ristisches Gestaltungsmuster erkennen laßt und die 
Mainzer Oberstadt wesentlich prägt, 

- 3  - 

- zur Belebung und Werterhöhung der Umwelt, weil 
sich die Denkmalzone auszeichnet durch ge- 
stalterisch qualitatsvolle Bauwerke in einer 
stadtraumlich harmonischen Zuordnung, die in 
Verbindung mit Straßen- und Platzflächen sowie den 
Vorgärten eine gestalterische Einheit bilden und 
einen wesentlichen Teil des hohen Wohnwertes 
ausmachen. 

Erg. 4 

Die Unterschutzstellung der Denkmalzone ist geboten, 
weil sie der Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals 
dient und dies zu den gesetzlichen Aufgaben des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege gehört (§ 1 
Abs. 1 DSchPflG) . 

§ 4  

Aufnahme in das Liegenschaftskataster 

Für alle innerhalb des Geltungsbereiches dieser 
Rechtsverordnung gelegenen Grundstücke wird der 
Vermerk Über die Unterschutzstellung der Denkmalzone 
("Denkmalschutz") in das Liegenschaftskataster 
aufgenommen. 

5 5  

Inkrafttreten 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage ihrer VerÖffent- 
lichung in der Allgemeinen Zeitung Mainz und der 
Mainzer Rhein-Zeitung in Kraft. * )  

Mainz, 08.05.1991 
Stadtverwaltung 

gez.: Weyel 

Oberbürgermeister 

* )  Die Veröffentlichung erfolgte am 25.06.1991 




